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Vorwort

Die folgenden Überlegungen zum „Standortmarketing im Bundesstaat“ gehen
auf ein Rechtsgutachten zurück, das wir dem Bundesrechnungshof im Juli 2006
erstattet haben. Ziel des Rechtsgutachtens war es, die rechtlichen Anforderungen
für eine Neuausrichtung des bundesfinanzierten Standortmarketings in der föde-
ralen Staatsordnung aufzuzeigen. Die Ergebnisse flossen ein in Beratungsbeiträge
des Bundesrechnungshofes für die Bundesregierung und das Parlament.

Für wertvolle Anregungen und fruchtbare Diskussionen danken wir ganz herz-
lich Herrn Ministerialrat als Mitglied des Bundesrechnungshofes Lothar Kottke,
Herrn Regierungsdirektor Frank Bauer und Herrn Oberrechnungsrat Eberhard
Kramer.

Ganz herzlich danken wir auch Herrn Florian R. Simon (LL.M.) für die Aufnah-
me dieser Monographie in die „Schriften zum Öffentlichen Recht“.

Für die Durchsicht und Korrektur dieser Veröffentlichung gilt unser Dank Herrn
Referendar Dominik Heimberg sowie Frau stud. iur. Silvia Ribeiro da Cunha.

Berlin und Bayreuth im Mai 2008 Ulrich Battis
Jens Kersten
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A. Werbung für den Wirtschafts- und
Investitionsstandort Deutschland

In einer globalisierten Wirtschaft verschärft sich der Wettbewerb um Investitio-
nen.1 Eine Vielzahl europäischer Staaten wirbt mit nationalen Agenturen für den
eigenen Wirtschafts- und Investitionsstandort. Dabei geht das Standortmarketing
über die Imagewerbung hinaus. Es kombiniert die inländische Standortcharakteri-
sierung mit einer Marktanalyse im Ausland, um mögliche Investoren zu identifizie-
ren. Es reagiert nicht nur auf die Nachfrage durch potentielle Investoren, sondern
spricht ausländische Investoren aus zukunftsorientierten Branchen in spezifizier-
ten Regionen aktiv an. Es umfasst ein breites Serviceangebot, das Investoren vor,
während und nach ihrer Ansiedlung erwarten. Hierzu zählen detaillierte Informa-
tionen über Investitionsstandorte, über verfügbare Grundstücke, Betriebsgebäude
und Büros, über Firmengründungen, Rechts- und Steuerfragen, Finanzierungs-
hilfen und Subventionsangebote, Planungsvorschriften und Personalressourcen.
Darüber hinaus erwarten Investoren, dass Informations- und Besichtigungsreisen
organisiert und Kontakte zu den zentralen Behörden und wichtigsten Dienstleistern
angebahnt werden. Nach der Unternehmensansiedlung umfasst das Standortmarke-
ting die Standortpflege, um bestenfalls eine Investitionsausweitung zu erreichen
und schlechtestenfalls eine Investitionsabwanderung zu verhindern. Erfolgreich
angesiedelte Unternehmen sind nicht nur in ihrem jeweiligen Herkunftsland, son-
dern im Fall der Investition überregionaler, wenn nicht sogar weltweitweit operie-
render Unternehmen die beste Standortwerbung.

Für den Wirtschafts- und Investitionsstandort Deutschland wirbt neben der „rei-
senden Politik“ eine Vielzahl von Akteuren:2 die Wirtschaftsförderungsgesell-
schaften der Städte, Kreise und Länder, die Auslandshandelskammern und Aus-
landsrepräsentanzen der deutschen Wirtschaft, die Industrie- und Handelszentren,
die Wirtschaftsattachés der Botschaften sowie das Bundespresseamt.

1 Vgl. Oeter, Globalisierung, Sp. 871 f.; Ruffert, Globalisierung, S. 43 ff.; Calliess, HStR IV,
§ 83, Rn. 3 ff.; zu der damit einhergehenden „Globalisierungsnervosität“ Sloterdijk, Welt-
innenraum, S. 234.

2 Vgl. hierzu und zum Folgenden BT-Drs. 13 / 8047, S. 2; 14 / 4240, S. 7 ff.



B. Standortmarketing der Länder

Das Standortmarketing der Länder beschränkt sich heute nicht mehr auf die all-
gemeine Werbung für das eigene Land, sondern zielt auf eine Vernetzung des inte-
ressierten Investors mit den zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteuren vor
Ort, um eine nachhaltige Unternehmensansiedlung sicherzustellen (I.). Die Aus-
gestaltung dieser Governancestruktur fällt verfassungsrechtlich ausschließlich in
die Kompetenz der Länder (II.).

I. Landesagenturen für Standortmarketing

Die Länder der Bundesrepublik betreiben heute ein hochprofessionelles Stand-
ortmarketing, um inländische und ausländische Investoren zu werben.

1. Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg übernimmt die Baden-Württemberg International –
Gesellschaft für internationale wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammen-
arbeit mbH (BWI) das Standortmarketing.1 Das Serviceangebot umfasst die all-
gemeine Werbung für den Standort Baden-Württemberg sowie die Kommunikation
der unternehmens-, steuer-, arbeits-, sozial- und aufenthaltsrechtlichen Rahmen-
bedingungen einer Unternehmensgründung. Im Hinblick auf die konkrete Unter-
nehmensansiedlung bietet die BWI dem Investor beispielsweise an, mit ihm zusam-
men Standortangebote und finanzielle Förderprogramme zu recherchieren, ihn bei
Behördengängen zu begleiten sowie Kontakte mit den lokalen Akteuren herzustel-
len und Termine zu koordinieren.

2. Bayern

Im Freistaat ist Invest in Bavaria für das Standortmarketing zuständig.2 Invest in
Bavaria ist eine Stabstelle für Ansiedlungspolitik und Standortmarketing im Baye-
rischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie.
Organisationsrechtlich ist sie Teil der Abteilung für Außenwirtschaft und Standort-

1 Vgl. hierzu und zum Folgenden www.bw-i.de; www.bw-invest.de [1. 2. 2007].
2 Vgl. hierzu und zum Folgenden www.invest-in-bavaria.de [1. 2. 2007].



marketing. Als solche arbeitet Invest in Bavaria direkt dem Bayerischen Wirt-
schaftsminister zu. Das von Invest in Bavaria unterbreitete Leistungsangebot für
ausländische Investoren umfasst die allgemeine und die wirtschaftliche Standort-
werbung, die konkrete Standortsuche, die Erschließung von Finanzierungshilfen
sowie die Unterstützung bei der Neuerrichtung oder Verlagerung von Betrieben.
Daneben bietet Invest in Bavaria die Vermittlung von Kontakten zu Fachbehör-
den, Kommunen, Kammern, Wirtschaftsverbänden sowie zu Unternehmens- und
Technologiecommunities an. Darüber hinaus will Invest in Bavaria sicherstellen,
„dass die notwendigen Verwaltungsverfahren schnell und zielführend abgewickelt
werden.“

3. Berlin

Berlin betreibt seit einem halben Jahrhundert Standortmarketing.3 Bereits 1950
wird die BAO BERLIN International GmbH als siebzigprozentige Tochter der IHK
Berlin gegründet. Unternehmensgegenstand der BAO BERLIN ist es, die wirt-
schaftliche Insellage West-Berlins auszugleichen, den Absatz von Berliner Produk-
ten auf dem westdeutschen Markt besonders zu fördern und damit den wirtschaft-
lichen Zusammenhalt zwischen West-Berlin und dem Bundesgebiet zu sichern.
1977 wird die Wirtschaftsförderung aus der Wirtschaftsverwaltung des Berliner
Senats herausgelöst und in Form der Wirtschaftsförderung Berlin GmbH (WFB)
privatrechtlich verselbstständigt. Die WFB soll ein speziell auf Investoreninteres-
sen und Investorenbedürfnisse ausgerichteter wirtschaftlicher Ansprechpartner
sein. 1994 wird von zunächst 17 Berliner Unternehmen die Partner für Berlin –
Gesellschaft für Hauptstadt-Marketing mbH (PfB) gegründet, die heute von 130
Partnern getragen wird. In Form von Public Private Partnership soll die PfB zusam-
men mit dem Land Berlin ein professionelles Hauptstadtmarketing entwickeln.

Mit dem Ziel, das Standortmarketing für Berlin aus einer Hand anzubieten,
fusionieren 2003 zunächst die BAO und die WFB zur Wirtschaftsförderung Berlin
International GmbH (WFBI). 2005 werden sodann die PfB und die WFBI zur Ber-
lin Partner GmbH zusammengeführt. Gesellschafter der Berlin Partner GmbH sind
die IBB – Investitionsbank Berlin (45 %), die Partner für Berlin Holding – Gesell-
schaft für Hauptstadt-Marketing mbH (40 %), die Handwerkskammer Berlin (5 %),
die Industrie- und Handelskammer zu Berlin (5 %) und die UVB – Vereinigung der
Unternehmensverbände Berlin und Brandenburg e. V. (5 %). Damit liegen 55 % der
Anteile der Berlin Partner GmbH bei Vertretern der privaten Wirtschaft. Auch der
Aufsichtsrat der Berlin Partner GmbH ist mehrheitlich mit Vertretern der Privat-
wirtschaft besetzt.

Aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte und ihrer Unternehmensstruktur setzt die
Berlin Partner GmbH für das Standortmarketing in Berlin auf ein synergetisches
Zusammenwirken von Public Private Partnership und einer unternehmerischen
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3 Vgl. hierzu und zum Folgenden www.berlin-partner.de [1. 2. 2007].


